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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bei Einsatz von Biomasseanlagen in Verbindung mit der Errichtung eines Ein- oder 
Zweifamilienhauses sind zusätzlich zu den gültigen Richtlinien folgende Förderungs-
kriterien zu erfüllen:           

• Es muss ein Hauptwohnsitz begründet, und die Rechte an der Vorwohnung auf-
gegeben werden.

• Antragsberechtigt sind nur im Grundbuch eingetragene Eigentümer, Inhaber von 
Baurechten bzw. Pächter und Unterpächter.

• Zusätzlich zu der berechneten Förderung wird bei einer solaren Unterstützung 
der Biomasseanlage eine zusätzliche Förderung gewährt. Die Solaranlage muss 
zumindest zur Unterstützung der Warmwasserbereitung dienen. 

- Bei einer Netto-Kollektorfläche ≥ 2 m2 und < 5 m2 in der Höhe von ¤ 1.000.-
- Bei einer Netto-Kollektorfläche ≥ 5 m2 in der Höhe von ¤ 2.000.-

Ab einer Netto-Kollektorfläche von 5 m2 ist ein Speicher mit mindestens 300 l 
Speicherinhalt vorzusehen.

Zusätzlich einzubringende Unterlagen: 

• Nachweis der Kosten (Rechnungen und Zahlungsbelege) oder Bestätigung der 
ausführenden Firma über die vollständig bezahlte Anlage.

• Bestätigung der ordnungsgemäßen Montage und Inbetriebnahme durch ein 
befugtes Unternehmen (Inbetriebnahmeprotokoll).

• Bestätigung der ordnungsgemäßen Montage und Inbetriebnahme (Inbetrieb-
nahmeprotokoll von einem befugten Unternehmen) der Solaranlage.

• Nachweis der Kosten (Rechnungen und Zahlungsbelege) oder Bestätigung der 
ausführenden Firma über die vollständig bezahlte Solaranlage.

Endabrechnung:

Die Auszahlung des Direktzuschusses erfolgt: 
• nach einem Ortsaugenschein und Vorliegen eines positiven Prüfberichts eines 

Amtssachverständigen der MA 25,

• nachdem die Vorwohnung nachweislich aufgegeben wurde.
   Die Aufgabe der Vorwohnung ist der MA50 nachzuweisen.
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